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Sonderbauvorschriften 

§ 1 Zweck 

1 Mit dem vorliegenden kantonalen Teilzonen- und Gestaltungsplan wird eine Nut
zungszone geschaffen für die Erweiterung und den Betrieb des Golfplatzes Wylihof 
im Bereich Süd, einem 1 0-Loch-Golfplatz. 

2 Diese Nutzungszone untersteht grundsätzlich dem Bundesgesetz über das bäuerli
che Bodenrecht (BGBB) und ist bei einer allfälligen Einstellung des Golfplatzbetriebes 
wieder der Landwirtschaftszone zuzuteilen. 

§ 2 Geltungsbereich 

1 Der Geltungsbereich der Zone, des Gestaltungsplanes sowie der Sonderbauvor
schriften ist im Plan dargestellt. 

§ 3 Stellung zur Bau- und Zonenordnung 

1 Soweit die Sonderbauvorschriften nichts anderes bestimmen, gelten die Vorschriften 
des kantonalen PBG sowie die übrige einschlägige kantonale Gesetzgebung. 

§ 4 Golfflächen 

Art und Flächen 

1 Zu den Golfflächen zählen Abschläge, Fairways, Greens, Bunker, Semiroughs, 
Hardroughs und Cartwege. Sie dürfen eine Fläche von maximal 18 ha nicht über
schreiten. 

Gestaltungs-, Nutzungs- und Unterhaltsvorschriften 

2 Lage, Zahl und Anordnung der Golfflächen sind im Gestaltungsplan grundsätzlich 
festgelegt. Die Baubehörde kann Abweichungen davon im Baubewilligungsverfahren 
bewilligen, sofern dadurch die Gestaltungsidee gewahrt bleibt und keine anderen 
Sonderbauvorschriften dadurch verletzt werden. 

3 Bei der Gestaltung der Golfflächen soll weitestgehend auf die bestehende Land
schaft Rücksicht genommen werden. Es sollen möglichst keine landschaftsfremden 
Terrainformen geschaffen werden, sondern bestehende Strukturen übernommen und 
verstärkt werden. Terrainveränderungen dürfen bis zu einer Höhe von maximal± 2m 
vom gewachsenen Boden vorgenommen werden. 
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4 Bei Golfflächen dürfen, wo notwendig, Drainagen angelegt werden. Diese sind so 
weit wie möglich offen zu führen. 

5 Greens und Abschläge dürfen den Bedürfnissen entsprechend, Fairways, Semi
roughs und Hardroughs nur bei nachgewiesenem Bedarf, in geringem Mass gedüngt 
werden. Im Bereich der im Plan eingezeichneten Grundwasserschutzareale dürfen 
nur die für die jeweilige Schutzzone zugelassenen Dünge- und Pflanzenbehand
lungsmittel verwendet werden. ln der Zone SI und Sll dürfen keine Pflanzenschutz
mittel eingesetzt werden. 

§ 5 Ökologische Ausgleichsflächen gernäss NHG 

Art, Flächen 

1 Die bestehenden Waldränder, die Bäche, die Uferbestockungen, die Hecken und 
Einzelbäume sind zu erhalten und aufzuwerten. Die entsprechenden Massnahmen 
sind vor der Ausführung mit Eigentümern, Anstössern und den zuständigen kantona
len Behörden abzusprechen. 

2 Die Ersatz- und ökologischen Ausgleichsflächen gernäss NHG {Bundesgesetz über 
den Natur- und Heimatschutz) dienen der Förderung der einheimischen Pflanzen und 
Tiere auf dem Golfplatz. Sie umfassen folgende Gestaltungselemente: 

- Stillgewässer mit Verlandungszonen, 
- Hecken mit Krautsaum und Hochstaudenfluren, 
- Einzelbäume und Baumgruppen {Ersatz für Uferbestockung), 
- Gestufte Waldränder, 
- Artenreiche Wiesen, 
- Ruderalflächen. 

3 Die Lage der Gestaltungselemente ist im Gestaltungsplan grundsätzlich festgelegt. 
Die definitive Fläche soll mindestens 5 ha betragen. 

Gestaltung, Entwicklung 

4 Die Gestaltung der ökologischen Ausgleichsflächen hat nach dem Mehrjahrespro
gramm Natur und Landschaft zu erfolgen. 

5 Der Ausführungsplan für die definitive Gestaltung der einzelnen ökologischen Aus
gleichsflächen und die Bepflanzungspläne sind mit dem kantonalen Amt für Raum
planung {Naturschutzfachstelle) abzusprechen und im Baubewilligungsverfahren ein
zureichen. 

5 

6 Der natürlichen Pflanzenentwicklung auf den neu gestalteten ökologischen Aus
gleichsflächen ist genügend Zeit einzuräumen. Auf Düngung und die Verwendung 
von Pflanzenschutzmitteln ist konsequent zu verzichten. Die Pflegernassnahmen sind 
laufend an die Ergebnisse der Erfolgskontrolle anzupassen. Das Schnittgut, das nicht 
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als Dünger verwendet werden kann, ist abzuführen und so weit als möglich zu ver
wenden (Heu, Streue, Häcksel, Holzschnitzel). 

7 Die Entwicklung der Pflanzen- und Tierwelt ist analog der 18-Loch Anlage mit einem 
einfachen Kontrollprogramm zu erfassen und alle zwei Jahre in einem Bericht zu
sammenzustellen. 

§ 6 Landwirtschaftliche Nutzflächen 

1 Die landwirtschaftlichen Nutzflächen dienen der landwirtschaftlichen Produktion. Sie 
unterliegen dem Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB). Bei Erfül
lung der entsprechenden Auflagen können für diese Flächen ökologische Direktzah
lungen geltend gemacht werden. 

2 Die Lage der landwirtschaftlichen Nutzflächen ist im Gestaltungsplan festgelegt. Die 
definitive Fläche soll ohne die ökologischen Ausgleichsflächen gernäss NHG 7,5 ha 
umfassen. 

3 Hecken, artenreiche Wiesen und Ruderalstandorte gernäss § 5 können der landwirt
schaftlichen Nutzfläche angerechnet werden. Eine definitive Ausscheidung erfolgt 2 
Jahre nach dem Bau des Golfplatzes. 

§ 7 Bauliche Anlagen, Wald- und Gewässerbauabstände 

1 Gernäss § 141 PBG und§ 32 NHV gelten die folgenden Bauabstände: 

-Bäche: 10m 
-Wald: 20m 

2 Als bauliche Anlagen im Sinne des Gesetztes gelten Greens, Abschläge, Sandbun
ker und alle Flächen, bei denen Terrainveränderungen vorgenommen werden. 

3 1n der Zone für Golfanlage Erweiterung Süd ist die Erstellung von golfbedingten 
Bauten (Wetterschutzhütten, Blitzschutz) sowie von Tierunterständen im landwirt
schaftlich genutzten Gebiet erlaubt. Ebenso ist der Bau von Bewässerungsanlagen 
und Feldwegen für den Golfplatzunterhalt zugelassen. 

4 Die Uferbestockung des Rüttibaches darf teilweise entfernt werden. Für die entfern
ten Teile der Uferbestockung ist durch Neupflanzung von Hecken gernäss § 20 NHV 
in der Zone für Golfanlage Erweiterung Süd Ersatz zu schaffen. Die Erstellung von 
einfachen Fussgängerstegen aus Holz ist erlaubt. 

5 Der Waldabstand wird in die Golfplatzanlage einbezogen. Der Waldverlauf entlang 
der Bahn 0 (zwischen Clubhaus und Rütibach) wird mit dem Gestaltungsplan verbind
lich festgelegt. Der Waldabstand beim Abschlag der Bahn 0 beträgt 8 m statt 20 m. 
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§ 8 Pflege und Unterhalt 

1 Für Golfflächen und ökologische Ausgleichsflächen ist ein detailliertes Pflege- und 
Unterhaltskonzept auszuarbeiten und den zuständigen Behörden zur Genehmigung 
einzureichen. 

2 Die Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln darf nur durch Personen erfolgen, 
die über eine Fachbewilligung gernäss Verordnung über die Fachbewilligung für die 
Verwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln in speziellen Bereichen (VFBS) verfü
gen. 

§ 9 Erschliessung und Begehbarkeit 

7 

1 Die Zone für Golfanlage Erweiterung Süd darf nicht eingezäunt werden. Ausgenom
men davon sind die landwirtschaftlichen Nutzflächen (Spezialkulturen, Hirschgehege) 
sowie Zäune zum Schutze der Fussgänger. Letztere sollen mindestens bis 1 m über 
Boden offen sein und bei genügend hohem Bewuchs wieder entfernt werden können. 

2 Für die Begehbarkeil der Anlage durch die Öffentlichkeit sind die im Gestaltungsplan 
...... _____ ..darg.estellt~_erbindungswegainnerhalb des Geltungsbereiches zu erstellen und zu 

unterhalten. 

§ 10 Baugesuchsverfahren 

1 Für das Baubewilligungsverfahren der Bauten und Anlagen innerhalb des vorliegen
den Teilzonen- und Gestaltungsplanes anstelle der Gemeinde das Bau-Departement 
als Baubewilligungsbehörde eingesetzt. Der Baubehörde der Gemeinde sind die Bau
gesuchspläne zur Stellungnahme zu unterbreiten. 

2 Spätestens bei Einreichung des Baugesuches ist dem Amt für Umweltschutz ein 
detailliertes Bodenschutzkonzept zur Genehmigung vorzulegen, das sowohl die An
liegen des quantitativen wie auch des physikalischen Bodenschutzes berücksichtigt. 
Zudem sind ein Gesuch für die (indirekte) Einleitung der Green-Drainagen und allen
falls anderer Golfplatzentwässerungen sowie je nach Entwässerung auch ein Gesuch 
für die Platzentwässerung einzureichen. 

§ 11 Ausnahmen 

1 Das Bau-Departement kann Abweichungen vom Gestaltungsplan bewilligen, soweit 
sie aus planenscher Sicht der Planungsidee nicht widersprechen, keine zwingenden 
kantonalen Bestimmungen verletzt werden und die öffentlichen Interessen gewahrt 
bleiben. 
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§ 12 Fruchtfolgeflächen 

1 ln der Zone für Golfanlage Erweiterung Süd sind 25 ha als Fruchtfolgeflächen zu er
halten und bei Bedarf (Notrecht des Bundes) für die landwirtschaftliche Nutzung zu 
rekultivieren. 

2 Vor einer eventuellen Rückführung von Golfflächen zu fruchtbarem Landwirt
schaftsland muss eine zielgerichtete Untersuchung Auskunft über eine allfällige 
Schadstoffbelastung und dadurch notwendige Massnahmen geben. 

§ 13 lnkrafttreten 

1 Der Gestaltungsplan und die zugehörigen Sonderbauvorschriften treten mit der Ge-
nehmigung durch den Regierungsrat in Kraft. ( 
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Auflagebestätigung 

öffentlich aufgelegen 

7.. Dkiobu . 1. ~~~fmbu 13Sß vom ................................... b1s .................................. . 

( 
Genehmigungsvermerk 

Beschlossen vom Regierungsrat des Kantons Solothum 

.. 338 12. mai 1399 Gernass RRB Nr .................... vom ................... . 

Solothum, ............................. . 

Der Staatsschreiber: 

--~~--~~ ..... ~ 
( 
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